Gemeinde Musterland
Telefon: ++43 (0) 8901/2345

1234 Musterort, Musterstraße 567
E-Mail: gemeinde.musterland@aon.at 


Mo – Fr 8:00 bis 16:00

Herr/Frau/Firma
Datum: TT.MM.JJJJ

Zu- und Vorname

z. Hdn. Zu- und Vorname Vertreter

Zustelladresse mit
Geschäftszahl: GZ 1234/2009

PLZ und Ort
Sachbearbeiter: Zu- und Vorname


Telefon mit DW

Bescheid über die Abweisung des Ansuchens um Verlängerung der Berufungsfrist

Bescheidspruch

Ihr Ansuchen vom 25. August 2010, eingelangt am 28. August 2010, um Verlängerung der Frist zur Einbringung einer Berufung gegen den Kommunalsteuerbescheid vom 1. August 2010 wird gemäß § 245 Abs. 3 Bundesabgabenordnung (BAO) abgewiesen. 

Begründung

Dem Antrag um Verlängerung der Berufungsfrist konnte nicht stattgegeben werden, da 


Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfügung ist gemäß § 244 BAO ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. Sie kann erst gemeinsam mit dem die Angelegenheit abschließenden Bescheid angefochten werden. 

Der Bürgermeister:

............................................

(Name des Bürgermeisters)

Hinweis: Durch Ihren Antrag auf Fristverlängerung wurde der Lauf der Berufungsfrist (Antragsfrist) gehemmt. Die Hemmung des Fristenlaufes beginnt mit dem Tag der Einbringung des Antrages und endet mit dem Tag, an dem Ihnen diese Entscheidung zugestellt wird. Diese Hemmung kann jedoch nicht dazu führen, dass die Berufungsfrist erst nach dem Zeitpunkt, bis zu dem letztmals ihre Verlängerung beantragt wurde, abläuft.

